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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Motter, Dr. Gugerbauer haben am 

15. Mijrz 1988 unter der Nr. 1879/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Kennzeichnungspflicht fUr Lebensmittel aus Massentierha1~ 

tungen 11 gerichtet, die folgenden T-lort1aut hat: 

"1. Wieviele F~11e von 
a) als "Freilandeier", "Eier vom Bauernhof" usw. deklarierte, 
b) in Verpackungen mit irrefUhrenden Aufdrucken in Verkehr gebrachten 

Batterie-Eiern wurden von Organen der Lebensmittelkontrolle wahrge
nommen? 

2. Welche Maßnahmen wurden in diesen Fij11en ergriffen? 

3. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um eine derartige IrrefUhrung der 
Konsumenten in Zukunft hintanzuhalten? 

4. Auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt Ihre Aussage, wonach 
sich Lebensmittel von Tieren aus Intensiv- oder Massentierha1tnngen in 
keiner Weise von solchen unterscheiden, die von Tieren aus anderen Ha1-
tungsformen stammen? 

5. Welche Untersuchungsmethoden sind Ihrem Ressort bekannt, um die Produk
tionsbedingungen von HUhnereiern im nachhinein feststellen zu können? 

6. Welche Untersuchungen Uber erhöhte Krankheitsanfijlligkeit von Tieren aus 
Massentierhaltungen und damit verbundenen RUckstandsproblemen sind Ihrem 
Ressort bekannt? 

7. Zu welche Reaktion hat Ihre Kontaktnahme mit dem Bundesministerium fUr 
Land- und Forstwirtscl.aft im Juli 1987 bezUglieh Kennzeichnung von HUhner
eiern nach Haltungsformen zwischenzeitlich gefUhrt?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Über die Organe der Lebensmittelaufsicht sind mir zwei Fälle bekanntgeworden, 

bei denen auf Grund der Aufmachung (Abbildung, Bezeichnung) von HUhnereiern 

unrichtige Vorstellungen Uber die Haltungsformen von Legehennen hervorgerufen 

wurden. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Gemäß § 8 1it. f. Lebensmittelgesetz 1974 sind Lebensmittel als "falsch be

zeichnet" zu beurteilen, wenn sie mit zur IrrefUhrung geeigneten Angaben Uber 

Umstände, die nach der Verkehrsauffassung, insbesondere der Verbrauchererwar

tung wesentlich sind, in Verkehr gebracht werden. Es wurde daher in diesen 

Fällen durch die Lebensmittelaufsichtsorgane beanstandet. Die Strafbestim

mungen des § 74 LMG sehen fUr derartige Verstöße Geldstrafen bis zu 50.000,--S 

vor, welche durch die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden zu verhängen sind 

(Verwa1tungslibertretung). 

Zu Frage 4: 

Bei Einhaltung der zulässigen Bestandobergrenzen und entsprechendem Management 

im Hinblick auf Stallklima, Haltungsbedingungen und FUtterung ist die Tierge

sundheit auch in Intensivtierhaltungen gewährleistet. 

Die Forschungen auf dem Gebiet der Tierernährung haben die Grundlagen fUr die 

ausreichende Versorgung auch großer Tierbestände mit den notwendigen Nährstof

fen erarbeitet. Durch computergesteuerte FUtterung und prophylaktische tier

ärztliche Betreuung ist auch in Massentierhaltungen eine gleichbleibende hohe 

Qualität der gewonnenen Lebensmittel erreichbar. 

Zu Frage 5: 

Seit Jahren wird versucht, durch PrUfung von Eiern im UV~Licht Veränderungen 

am abgetrockneten Eioberhäutchen festzustellen. In Abhängigkeit von Nestform 
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bzw. Nestbodenbeschaffenheit können dadurch unter Umst~nden Hinweise auf Hal

tungsformen der Legehennen gefunden werden. 

Ein sicherer, juristisch unanfechtbarer Nachweis der Produktionsbedi~gungen 

kann dadurch allerdings derzeit nicht erbracht werden. 

Zu Frage 6: 

Schon aus KostengrUnden ist der Betreiber von Intensivtierhaltungen an einer 

möglichst niedrigen Krankheitsanfälligkeit seiner Tiere interessiert. Der 

tierärztlichen Beratung und Prophylaxe kommt daher immer größere Bedeutung zu, 

auch die Diagnostik wird durch entsprechende Laboruntersuchungen verbessert, 

die erst ab bestimmten Bestandsgrößen rentabel sind. Der Einsatz von Medika

menten zu Therapiezwecken erfolgt daher aus KostengrUnden in großen Betrieben 

meist gezielter als in kleinen. 

Zu Frage 7: 

Soweit mir bekannt ist, bestehen seitens des Bundesministeriums fUr Land- und 

Forstwirtschaft keinerlei Einw~nde gegen eine (freiwillige) Kennzeichnung von 

HUhnereiern aus Freilandhaltung und anderen Nichtkäfighalt\1ngen. Über etwaige 

Maßnahmen dieses Ressorts, wonach eine Verpflichtung zur Kennzeichnung bei 

HUhnereiern aus anderen Haltungsformen vorgesehen werden soll, ist mir derzeit· 

nichts bekannt. 

BezUglich weiterer Informationen darf ich auf die Antwort des Herrn Bundesmi

nisters fUr Land- und Forstwirtschaft zu der Anfrage Nr. l878/J verweisen. 

1719/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




